
290 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Ausgedruckt am 27. 11. 1991 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeits- und 
Sozialgetichtsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, BGBI. 
Nr. 104/1985, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 408/1990 und die Kundmachung 
BGBI. Nr. 210/1991, wird geändert wie folgt: 

Im § 61 

1. hat der Abs. 1 Z 2 zu lauten: 
,,2. über Ansprüche auf das bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses rückständige laufende Ar­
beitsentgelt, soweit nicht nach Abs. 4 anderes 
angeordnet ist;" ; 

2. hat der Abs. 2 erster Satz zu lauten: 

"Das im Abs. 1 genannte Urteil wirkt, auch wenn 
es inzwischen aufgehoben oder durch ein anderes 
Urteil ersetzt worden ist, bis zur Beendigung des 
Verfahrens weiter, soweit die Parteien nichts 
anderes vereinbaren oder nicht nach Abs. 4 anderes 
angeordnet ist."; 

3. werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

,,( 4) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs. 1 Z 2 ist die 
Hemmung der Vollstreckbarkeit zur Gänze oder 
teilweise zu verfügen, wenn 

1. dies beantragt wird und es die soziale Lage des 
Arbeitnehmers zuläßt; hiebei ist insbesondere 
zu berücksichtigen, inwieweit sein laufendes 
Einkommen dem bisherigen laufenden Ar­
beitsentgelt im wesentlichen gleich ist und er 
zum Ausgleich für das fehlende rückständige 

Arbeitsentgelt Verpflichtungen eingehen 
mußte, die seine Lebensführung erheblich 
beeinträchtigen, oder 

2. der Arbeitnehmer schriftlich oder zu Protokoll 
erklärt hat, auf diese Vollstreckbarkeit zu 
verzichten. 

(5) Für die Entscheidung über einen Antrag nach 
Abs. 4 Z 1 genügt es, daß das Bestehen oder 
Nichtbestehen der erforderlichen Voraussetzungen 
glaubhaft gemacht wird; notwendig erscheinende 
ergänzende Bescheinigungsmittel hat das Gericht 
von Amts wegen aufzunehmen; dies erforderlichen­
falls auch nach Schluß der Verhandlung, wobei in 
diesem Fall der § 183 Abs. 1 und 3 ZPO sinngemäß 
anzuwenden ist; die §§ 134 Z 3 und 183 Abs. 2 ZPO 
gelten nicht. 

(6) Der Antrag nach Abs. 4 Z 1 istvor Schluß der 
Verhandlung zu stellen; die Entscheidung über die 
Hemmung der Vollstreckbarkeit auf Grund eines 
solchen Antrags oder eines Verzichts des Arbeitneh­
mers nach Abs. 4 Z 2 ist in das Urteil aufzunehmen; 
wird es mündlich verkündet, so kann sie der 
Ausfertigung des Urteils vorbehalten werden; gegen 
die Entscheidung über die Hemmung der Voll­
streckbarkeit ist kein Rechtsmittel zulässig." 

Artikel 11 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1992 
in Kraft. 

§ 2. Der Art. I ist anzuwenden, wenn die vor dem 
ersten Urteil des Gerichts erster Instanz durchge­
führte Verhandlung (§ 193 Abs. 2 ZPO) nach dem 
31. Dezember 1991 geschlossen wird. 
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2 290 der Beilagen 

VORBLATT 

Probleme und Ziele des Vorhabens: 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem Erkenntnis vom 13. März 1991, G 199/90-10, 
kundgemacht im BGBI. Nr. 210/1991, die Z 2 des § 61 Abs. 1 ASGG mit Ablauf des 29. Feber 1992 als 
verfassungswidrig aufgehoben. 

Mit Rücksicht darauf soll eine diesem Erkenntnis Rechnung tragende Regelung geschaffen werden. 

Grundzüge und Alternativen der Problemlösung: 

Es soll dem bisherigen Anliegen nach einer sofonigen Vollstreckbarkeit des ersten U neils des 
Erstgerichts weiterhin, allerdings mit den vom Verfassungsgerichtshof vorgezeichneten Ausnahmen 
entsprochen werden. 

Systemidente Alternativen zeigen sich nicht. 

Kosten: 

Eine Belastung des Bundeshaushalts ist mit den vorgeschlagenen Regelungen nicht verbunden. 
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290 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Allgemeines _ 

Der Verfassungs gerichtshof hat mit seinem 
Erkenntnis vom 13. März 1 991, G 1 99/90-10, 
kundgemacht im BGBI. Nr. 210/1991, die Z 2 des 
§ 61 Abs. 1 ASGG mit Ablauf des 29. Feber 1 992 als 
verfassungswidrig aufgehoben. In seinen Entschei­
dungsgründen hat er unter anderem ausgeführt: 

"Der Verfassungsgerichtshof hält an seiner im 
Erk. VfSlg. 11196/1986 ausgesprochenen . . . . . .  . 

Auffassung fest, daß es unter dem Aspekt des 
rechts staatlichen Prinzips nicht angeht, den Rechts­
schutzsuchenden generell einseitig mit allen Folgen 
einer potentiell rechtswidrigen behördlichen Ent­
scheidung solange zu belasten, bis sein Rechts­
schutzgesuch endgültig erledigt ist. Zu berücksichti­
gen sind in diesem Zusammenhang allerdings nicht 
nur seine Position, sondern auch Zweck und Inhalt 
der Regelung, ferner die Interessen Dritter sowie 
schließlich das öffentliche Interc:;sse. Der Gesetzge­
ber hat - wie der Verfassungsgerichtshof im 
bezogenen Erkenntnis weiters darlegte - unter 
diesen Gegebenheiten einen Ausgleich zu schaffen, 
wobei aber dem Grundsatz der faktischen Effizienz 
eines Rechtsbehelfs der Vorrang zukommt und 
dessen Einschränkung nur aus sachlich gebotenen, 
triftigen Gründen zulässig ist. Auf welche Weise 
dieser Ausgleich vom Gesetzgeber vorgenommen 
wird, läßt sich . . . . . . .  nicht allgemein sagen. 

Mit Rücksicht darauf, daß der Verfassungsge­
richtshof seine eben wiedergegebenen Erwägungen 
aus Anlaß der verfassungsrechtlichen Beurteilung 
des § 254 BAO (im damaligen normativen Zusam­
menhang) anstellte, nimmt die Bundesregierung an, 
daß diese Erwägungen wegen des strukturellen 
Unterschieds zwischen einem Abgabenverfahren 
und einem streitigen arbeitsrechtlichen Gerichtsver­
fahren auf dieses nicht "übertragbar" seien. Diese 
Ansicht beruht jedoch auf einer unzutreffenden 
Prämisse. Die in Rede stehende Aussage des Erk. 
VfSlg. 11 1 96/1 986 ist unmittelbar aus den rechts­
staatlichen Grundsätzen abgeleitet und betrifft 
daher den Rechtsschutz in allen Arten behördlicher 
Verfahren. Der Verfassungsgerichtshof vermag der 
Bundesregierung nur mit der Modifikation beizu­
treten, daß sich eine gleichsam schematische 
Übertragung. jener Schlußfolgerungen auf das 
gerichtliche Verfahren in Arbeitsrechtssachen ver-

bietet, welche der Verfassungsgerichtshof aus seinen 
allgemeinen, grundsätzlichen Erwägungen in Anse- -
hung der Besonderheiten des Abgabenverfahrens 
für den § 254 BAO gezogen hat. Es hat vielmehr 
eine eigenständige Wertung bezüglich der Voll­
streckbarkeit in erster Instanz erstrittener Dienst­
nehmeransprüche im Sinne der Z2 im § 61 Abs. l 
ASGG unter Zugrundelegung der im Erk. VfSlg. 
111 96/1986 herausgestellten Kriterien stattzufin­
den, deren Ergebnis - wie· zur Vermeidung von 
Mißverständnissen bemerkt sei - in keiner 
Richtung für die Beurteilung der übrigen Ziffern im 
§ 61 Abs.1 leg. cit., insbesondere der Z 1, 
maßgebend ist. Bei der vorzunehmenden Wertung 
fallen einerseits die Schutzwürdigkeit der sozialen 
Lage des (früheren) Dienstnehmers, die Funktion 
des Arbeitsentgelts zur Existenzsicherung des 
Dienstnehmers und seiner unterhaltsberechtigten 
Angehörigen sowie der Umstand ins Gewicht, daß 
der (frühere) Dienstnehmer nach einer vorzeitigen 
Vollstreckung gegebenenfalls (nämlich bei endgülti­
gem Unterliegen im Rechtsstreit) mit einer erhebli­
chen Rückzahlungsverpflichtung belastet sein kann. 
Dem stehen andererseits die-vorzeitige Leistungs­
pflicht des (früheren) Dienstgebers sowie sein 
Risiko gegenüber, die vorzeitige Leistung im Fall 

. des endgültigen Obsiegens in der Arbeitsrechtssache 
nicht zurückzuerhalten. Von Bedeutung ist im 
gegebenen Zusammenhang allerdings auch, daß die 
der Vollstreckung zugrundeliegende Entscheidung 
von einem Gericht, also einer voraussetzungsgemäß 
über den Interessen der Streitparteien stehenden, 
weisungsfreien Behörde getroffen wird. Faßt man 
diese Umstände zusammen und wägt sie .gegenein­
ander ab, so ergibt sich, daß zwar gegen die 
vorzeitige Vollstreckbarkeit eines nicht rechtskräfti­
gen Urteils an sich keine Bedenken bestehen; die 
zusammengefaßten Momente können aber . die 
geschaffene Rechtslage in deren konkreter Ausfor­
mung nicht rechtfertigen, weil sie bloß auf den 
Regelfall der besonders schützenswerten Lage des 
Dienstnehmers passen, nicht aber auf . hievon 
abweichende, jedoch keineswegs als selten zu 
vernachlässigende Ausnahmsfälle. In dieser Bezie­
hung sei beispielsweise angeführt, daß der Dienst­
nehmer (- dessen allgemeine soziale Situation 
überhaupt zu berücksichtigen ist -) bereits ein neues 
Dienstverhältnis begründet hat, welches seineh 

290 der Beilagen XVIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 290 der Beilagen 

Lebensunterhalt auf dem bisherigen Standard 
sichert, daß das gleiche Ergebnis durch eine 
Pensionsleistung nach Übertritt in den Ruhestand 
bewirkt wird oder daß der zugesprochene Betrag 
aus dem früheren Dienstverhältnis (auch) aus der 
Sicht des Dienstnehmers geringfügig ist. 

N ach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs erlau­
ben derartige vom Regelfall abweichende Fallgestal­
tungen nicht die Schaffung eines Systems vorzeiti­
ger Vollstreckbarkeit, das die Berücksichtigung und 
Abwägung vom Regelfall abweichender Umstände 
zum Nachteil eines faktisch effizienten Rechts­
schutzes vorbehaltlos ausschließt." 

Dieser Begründung folgend, wird eine Regelung 
vorgeschlagen, die einerseits die bisherige Rege­
lungssystematik beibehält und andererseits die vom 
Verfassungsgerichtshof vorgezeichneten Ausnah­
mekriterien miteinbezieht. 

Besonderes 

Zum Art. I: 

Zu. den Z 1 und 2: 

Die jeweils vorgeschlagenen Bezugnahmen auf 
den Abs. 4 ergeben sich aus dessen Aufnahme in den 
§ 61 ASGG. 

Zur Z 3: 

Zum Abs.4: 

1. Der Systematik des § 61 Abs. 1 ASGG folgend, 
soll weiterhin - auch in Rechtsstreitigkeiten nach 
dem § 61 Abs. 1 Z 2 ASGG - die sofortige 
Vollstreckbarkeit des mit dem ersten Urteil des 
Gerichts erster Instanz zugesprochenen rückständi­
gen laufenden Arbeitsentgelts (grundsätzlich) gel­
ten. 

Mit Rücksicht darauf sieht der Abs. 4 eine dem 
Gericht vorbehaltene Ausnahmeverfügung vor. 

2. Aus der Wendung " . . .  ist die Hemmung der 
Vollstreckbarkeit zur Gänze oder. teilweise zu 
verfügen ... " folgt, daß die (sofortige) Vollstreck­
barkeit auch nur bezüglich eines Teiles des 
zugesprochenen Betrages "gehemmt" und damit 
(im Ergebnis) für unzulässig erklärt werden kann. 
Maßstab für die Beurteilung, inwieweit (dh. ob zur 
Gänze oder bezüglich eines bestimmten Teilbetra­
ges) die Hemmung der Vollstreckbarkeit zu 
verfügen ist, soll nach der Z 1 die "soziale Lage" des 
Arbeitnehmers im Zeitpunkt des Schlusses der 
Verhandlung erster Instanz, nach der Z 2 der 
Umfang des Verzichts des Arbeitnehmers auf die 
(sofortige) Vollstreckbarkeit sein; im Rahmen der 
Z 1 werden insbesondere die Höhe des dem 

Arbeitnehmer insgesamt zugesprochenen Betrags 
sowie des dem Arbeitnehmer etwa auf Grund eines 
neu eingegangenen Arbeitsverhältnisses zufließen­
den Einkommens und die seit der Fälligkeit des 
zugesprochenen Betrags verstrichene Zeit zu 
berücksichtigen sein. 

Zur Z 1: 

1. Die Wendung "soziale Lage" (erster Halbsatz) 
ist mit dem unter Umständen engeren Begriff des 
Unterhalts nicht immer gleichzusetzen. Unter der 
"sozialen Lage" wird jene wirtschaftliche Leistungs­
fähigkeit des Arbeitnehmers zu verstehen sein, die 
ihm das im Rahmen des beendeten Arbeitsverhält­
nisses insgesamt zugestandene laufende Arbeitsent­
gelt gesichert hat. 

2. Die Wendung "soziale Lage des Arbeitneh­
mers" umfaßt insbesondere auch die ihn treffenden 
Unterhaltspflichten. 

3. Aus dem Satzteil "wenn dies die soziale Lage 
. .. zuläßt" folgt unter anderem, daß - im Sinn des 
eingangs zitierten V erfassungsgerichtshoferkennt­
nisses - die Hemmung der Vollstreckbarkeit 
grundsätzlich (auch) dann zu verfügen sein wird, 
wenn das rückständige laufende Arbeitsentgelt 
verhältnismäßig gering ist. 

4. Der zweite Halbsatz enthält eine beispielsweise 
Aufzählung ("insbesondere") von Komponenten, 
die Maßstäbe für die Auslegung des ersten 
Halbsatzes bilden sollen. 

5. Der Begriff "Einkommen" ist weit zu 
verstehen. Er um faßt sohin etwa ein laufendes 
Arbeitsentgelt aus einem neu eingegangenen Ar­
beitsverhältnis, einen Erwerb aus einer (neu) 
aufgenommenen selbständigen Tatigkeit, aber auch 
Ruhegenüsse, Versorgungsgenüsse oder ähnliche 
aus einem früheren Arbeitsverhältnis entspringende 
Leistungen. 

6. Mit dem "bisherigen laufenden Arbeitsentgelt" 
wird jenes gesamte laufende Arbeitsentgelt ange­
sprochen, das dem Arbeitnehmer aus dem (jeweils 
verfahrensgegenständlichen) beendeten Arbeitsver­
hältnis zugestanden ist. 

7. Durch die Wendung " .. . inwieweit ... er zum 
Ausgleich für das laufende "rückständige Arbeitsent­
gelt Verpflichtungen eingehen mußte" wird insbe­
sondere klargestellt, daß die Aufnahme eines 
Darlehens einer Hemmung der sofortigen Voll­
streckbarkeit dann entgegensteht, wenn es (begrün­
deterweise) zwecks �irtschaftlicher Überbrückung 
jenes Zeitraumes aufgenommen wurde, während 
dessen das (zugesprochene) rückständige laufende 
Arbeitsentgelt nicht geleistet wird. 

Die Wendung " .. . die seine Lebensführung 
erheblich beeinträchtigen" macht deutlich, daß nur 
etwa solche Darlehen der Hemmung der (soforti-
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290 der Beilagen 5 

gen) Vollstreckbarkeit entgegenstehen, die -
bezogen auf die Einkommensverhältnisse ("soziale 
Lage") des Arbeitnehmers (bzw. seiner Unterhalts­
berechtigten) - als bedeutend anzusehen sind. 

8. Das Abstellen auf die "soziale Lage" macht es 
entbehrlich, zusätzlich eine Gefährdung des Arbeit­
nehmers zu verlangen, weil bei Nichtzahlung des 
Arbeitsentgelts die Gefährdung schon an und für 
sich als gegeben anzusehen ist (dies ist bezüglich des 
systematisch vergleichbaren vorläufigen Unterhalts 
bereits herrschende Rechtsprechung: siehe MietSlg. 
33771; es 'wird keine Gefährdung verlangt: siehe 
EFSlg. 55221, 57984, 61061). 

Für das Vorsehen einer Interessenabwägung 
besteht kein Raum, weil das - unter Bedachtnahme 
auf die vorgeschlagene Ausnahmebestimmung der' 
Z 1 - verbleibende existenzielle Interesse des 
Arbeitnehmers jedenfalls höher zu werten ist, als die 
mit seiner Befriedigung allenfalls verbundene bloße 
Vetmögensgefährdung des Arbeitgebers; dies folgt 
schon aus dem eingangs bereits zitierten Verfas­
sungsgerichtshoferkenntnis. 

Zur Z 2: 

1. Nach dem Abs.2 erster Satz können die 
Parteien über die Fortwirkung des ersten Urteils 
erster Instanz "anderes vereinbaren". 

Diesem Gedanken folgend, soll hier dem 
Arbeitnehmer die Möglichkeit eröffnet werden, 
schon vor Ergehen eines solchen Urteils zu erklären, 
auf dessen sofortige Vollstreckbarkeit (nach Abs. 1 
Z 2) zu verzichten. 

Daß mit der gegenständlichen Regelung nur ein 
Verzicht auf die sofortige Vollstreckbarkeit und 
kein allgemeiner Verzicht auf eine Vollstreckung 
eines in Rechtskraft erwachsenen klagsstattgeben­
den Urteils erfaßt ist, ergibt sich schon aus der 
Wendung " ... diese Vollstreckbarkeit ... " im Zu­
sammenhalt mit dem Einleitungssatz des Abs. 4. 

2. Im Falle eines Verzichts nach der Z 2 ist in 
dessen Umfang (auch) von Amts wegen (und sohin 
nicht nur auf Antrag) die Hemmung der Vollstreck­
barkeit des Urteils (in diesem; siehe Abs.6) 
auszusprechen; die Amtswegigkeit folgt aus der 
Einleitungswendung des Abs. 4 "... ist ... zu 
verfügen" und dem Umstand, daß - im Gegensatz 
zur Z 1 - die Z 2 die Voraussetzung des Antrags 
(bewußt) nicht vorsieht. 

Dies ist auch aus Gründen der Rechtssicherheit 
sachlich gerechtfertigt. 

Zum Abs. 5: 

1. Entscheidungen darüber, ob die Voraussetzun­
gen für die Hemmung der sofortigen V ollstreckbar­
keit nach dem Abs. 4 Z 1 gegeben sind, sollen sich 

nicht auf ein umwendiges Beweisverfahren, sondern 
nur auf ein Bescheinigungsverfahren stützen müs­
sen, zumal es sich im Ergebnis um Anordnungen 
handelt, die (mit umgekehrten Vorzeichen) einst- / 

weiligen Verfügungen vergleichbar sind. 

2. Da der Arbeitgeber als Antragsteller den 
Bescheinigungsmitteln wiederholt entfernter steht 
als der Arbeitnehmer und sohin auf ergänzungs be­
dürftige "Bescheinigungsmittel" angewiesen sein 
könnte, wird aus Gründen der Ausgewogenheit der 
Regelung die Amtswegigkeit des Bescheinigungs­
verfahrens vorgeschlagen. 

3. Zwecks Vermeidung von Verfahrensverzöge­
rungen soll ein noch ausständiges oder noch nicht 
zu Ende geführtes Bescheinigungsverfahren kein, 
Anlaß für eine Erstreckung einer Tagsatzung zur 
mündlichen Streitverhandlung und damit für eine 
Hinausschiebung des Schlusses der Verhandlung 
sein dürfen. Mit anderen Worten: Mangelt es nur 
noch an der Vornahme (ergä,1J�ender) Bescheini­
gungserhebungen, so ist die' Verhandlung �u 
schließen und danach das .ergänzende ,Bescheini­
gungsverfahren durchzuführen; hiebei wird freilich 
auf ein erforderlichenfalls noch einzuräumendes 
Parteiengehör Bedacht zu nehmen sein. 

Durch die Wendung " ... wobei in diesem Fall 
der § 183 Abs. 1 und 3 ZPO sinngemäß anzuwen­
den ist ... " wird-klargestellt, daß (auch) nach der 
Schließung der Verhandlung der Vorsitzende allein 
etwa die Einholung von Bescheinigungsmitteln oder 
die Ladung von Auskunftspersonen anordnen kann; 
allfällige Einvernahmen von Auskunftspersonen 
werden freilich vom Senat vorzunehmen sein. 

Das Urteil wird erst nach Abschluß des 
Bescheinigungsverfahrens auszufertigen sein, weil 
nach dem Abs. 6 auch die Entscheidung über einen 
Antrag nach dem Abs. 4 Z 1 ein Teil des 
Urteils spruchs zu sein hat. 

Zum Abs. 6: 

1. Aus dem ersten Halbsatz folgt, daß ein Antrag 
auf Hemmung der Vollstreckbarkeit zurückzuwei­
sen ist, wenn er nach dem Schluß der Verhandlung 
gestellt wird. 

2. Auch wenn die (materiellen) Voraussetzungen 
des Abs. 4 Z 1 nicht gegeben sind, ist über einen 
Antrag auf Hemmung der Vollstreckbarkeit formell 
abzusprechen; dies folgt aus der Wendung " ... die 
Entscheidung über die Hemmung der Vollstreck­
barkeit ... " (zweiter Halbsatz, erster Satzteil). 

Sollte das Urteil verkündet werden,so kann die 
Entscheidung über die Hemmung der Vollstreck­
barkeit (ebenso wie "die Festsetzung des Kostenbe­
trags" ; siehe §414 Abs. 2 ZPO) der schriftlichen 
Urteils ausfertigung vorbehalten werden (dritter 
Halbsatz). Sollte das mündlich verkündete Urteil 
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der Klage stattgeben, keine Berufung angemeldet 
werden und sohin das Urteil in Rechtskraft 
erwachsen (§ 461 Abs. 2 ZPO), so wäre ein Antrag, 
die Hemmung der Vollstreckbarkeit zu verfügen, 
(ohne weiteres Bescheinigungsverfahren) zurückzu­
weisen; dies auch im Rahmen einer gekürzten 
Urteils ausfertigung (§ 417 a Abs. 1 ZPO). 

3. Nach dem letzten Halbsatz ist jede Art der 
Entscheidung über die Hemmung der Vollstreck­
barkeit unanfechtbar; demgemäß bleibt sie auch von 
einer Bekämpfung des Urteils unberührt. 

Die Unanfechtbarkeit einer solchen Entschei­
dung wird vorgeschlagen, weil sonst das Institut des 
§ 61 Abs. 1 ASGG seinem Anliegen nach sofortiger 
Vollstreckbarkeit (Wirksamkeit) des (ersten) Urteils 
des Erstgerichts im Ergebnis entkleidet würde. 

Die Aufrechterhaltung der dementsprechenden 
Systematik des Instituts des § 61 ASGG ist - mit 
Rücksicht auf die Ausnahmeregelungen des Abs. 4 
- als sachlich gerechtfertigt anzusehen; weil der 
Bestand des fraglichen Anspruchs - im Gegensatz 
zum Institut der einstweiligen Verfügung - nicht 
nur bescheinigt, sondern auf Grund eines förmli­
chen Beweisverfahrens erwiesen sein muß. 

Zum Art. 11: 

Zum § 1: 

Damit soll dem Erkenntnis des Verfassungsge­
richtshofs möglichst bald Rechnung getragen, die 
als verfassungswidrig erkannte Z 2 des § 61 Abs. 1 
ASGG bereits mit Ablauf des 31. Dezember 1991 
außer Kraft gesetzt und. eine verfassungskonforme 
Regelung herbeigeführt werden. 

Zum § 2: 

Daraus folgt, daß die im Art. I vorgeschlagene 
Regelung im Ergebnis selbst in Rechtsstreitigkeiten 
(nach dem § 61 Abs. 1 Z 2 ASGG) anwendbar ist, 
die bereits vor dem 1. Jänner 1992 bei Gericht 
anhängig wurden; dies aber nur dann, wenn erst 
nach dem 31. Dezember 1991 die Verhandlung 
(§ 1 93 Abs. 2 ZPO) erster Instanz im ersten 
Rechtsgang geschlossen wird, da nur in diesem Fall 
ein erstes Urteil nach dem § 61 Abs. 1 Einleitungs­
satz ASGG zu ergehen vermag und sohin ein 
dementsprechender Antrag auf Hemmung der 
Vollstreckbarkeit beziehungsweise der vorgesehene 
Verzicht auf die sofortige Vollstreckbarkeit in 
Betracht kommen (siehe Art. I Z 3 - § 61 Abs.4 
und 6 ASGG). 
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Textgegenüberstellung 

Änderung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes 

G e l t e n d e  F a s s u n g  

§ 61. (1) Die rechtzeitige Erhebung der Berufung gegen das Uneil des Gerichts 
erster Instanz hemmt nur den Eintritt eier Rechtskraft, nicht jedoch den Eintritt 
der Verbindlichkeit der Feststellung, den der Rechtsgestaltungswirkung oder den 
der Vollstreckbarkeit in Rechtsstreitigkeiten 

1. 
2. über Ansprüche auf das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

rückständige laufende Arbeitsentgelt; 

3. 
4. 
5. 

(2) Das im Abs. 1 genannte Uneil wirkt, auch wenn es inzwischen aufgehoben 
oder durch ein anderes Urteil ersetzt worden ist, bis zur Beendigung des 
Verfahrens weiter, soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren. Urteile nach 
Abs. 1 Z 1 oder 2 wirken unbeschadet eines allfälligen Rückzahlungsanspruchs. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht in besonderen Feststellungsverfahren nach 
� 54 Abs. 1. 

keine Regelung 

keine Regelung 

E n t w u r f  

§ 61. (1) Die rechtzeitige Erhebung der Berufung gegen das Urteil des Gerichts 
erster Instanz hemmt nur den Eintritt der Rechtskraft, nicht jedoch den Eintritt 
der Verbindlichkeit der Feststellung, den der Rechtsgestaltungswirkung oder den 
der Vollstreckbarkeit in Rechtsstreitigkeiten 

1. (unverändert) 
2. über Ansprüche auf das bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

rückständige laufende Arbeitsentgelt, soweit nicht nach Abs. 4 anderes 
angeordnet ist; 

3. (unverändert) 
4. (unverändert) 
5. (unverändert) 

(2) Das im Abs. 1 genannte Urteil wirkt, auch wenn es inzwischen aufgehoben 
oder durch ein anderes Urteil ersetzt worden ist, bis zur Beendigung des 
Verfahrens weiter, soweit die Parteien nichts anderes vereinbaren oder nicht nach 
Abs. 4 anderes angeordnet ist. Urteile nach Abs. 1 Z 1 oder 2 wirken unbeschadet 
eines allfälligen Rückzahlungsanspruchs. 

(3) (unverändert) 

(4) In Rechtsstreitigkeiten nach Abs.1 Z 2 ist die Hemmung der 
Vollstreckbarkeit zur Gänze oder teilweise zu verfügen, wenn 

1. dies beantragt wird und es die soziale Lage des Arbeitnehmers zuläßt; hiebe i 
ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit sein laufendes Einkommen 
dem bisherigen laufenden Arbeitsentgelt im wesentlichen gleich ist und er 
zum Ausgleich für das fehlende rückständige Arbeitsentgelt Verpflichtun­
gen eingehen mußte, die seine Lebensführung erheblich beeinträchtigen, 
oder 

2. der Arbeitnehmer schriftlich oder zu Protokoll erklärt hat, auf diese 
Vollstreckbarkeit zu verzichten. 

(5) Für die Entscheidung über einen Antrag nach Abs. 4 Z 1 genügt es, daß das 
Bestehen oder Nichtbestehen der erforderlichen Voraussetzungen glaubhaft 

. gemacht wird; notwendig erscheinende ergänzende Bescheinigungsmittel hat das '.J 
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Gelt e n d e  F a s s u n g  

keine Regelung 

E n twu r f  

Gericht von Amts wegen aufzunehmen; dies erforderlichenfalls auch nach Schluß 
der Verhandlung, wobei in diesem Fall der § 183 Abs. 1 und 3 ZPO sinngemäß 
anzuwenden ist; die §§ 134 Z 3 und 183 Abs. 2 ZPO gelten nicht. 

(6) Der Antrag nach Abs. 4 Z 1 ist vor Schluß der Verhandlung zu stellen; die 
Entscheidung über die Hemmung der Vollstreckbarkeit auf Grund eines solchen 
Antrags oder eines Verzichts des Arbeitnehmers nach Abs. 4 Z 2 ist in das Urteil 
aufzunehmen; wird es mündlich verkündet, so kann sie der Ausfertigung des 
Urteils vorbehalten werden; gegen die Entscheidung über die Hemmung der 
Vollstreckbarkeit ist kein Rechtsmittel zulässig. 

ao 

290 der B
eilagen X

V
III. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
8 von 8

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




